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BESCHLUSS  

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

in seiner 328. Sitzung am 25. Juni 2014 
 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

 

mit Wirkung zum 1. Juli 2014 
 

 
1. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 04528 in 

den Abschnitt 4.5.1  
 

04528 Zusatzpauschale Durchführung einer Kap-
selendoskopie bei Erkrankungen des 
Dünndarms entsprechend der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (Nr. 16 in 
der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" der Richtlinien 
Methoden der vertragsärztlichen Versorgung) 
und entsprechend der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Kapselendoskopie gemäß § 135 
Abs. 2 SGB V 

 

Obligater Leistungsinhalt 

- Aufklärung zur Kapselendoskopie in ange-
messenem Zeitabstand vor der Untersu-
chung, 

- Durchführung einer Kapselendoskopie bei 
Erkrankungen des Dünndarms, 

- Dokumentation gemäß § 3 der Nummer 16 
in der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" sowie § 7 und  
§ 8 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
Kapselendoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB 
V, 

Fakultativer Leistungsinhalt 

- Aushändigung aller Substanzen zur Darm-
reinigung, 

- Information zu Ablauf und Dauer der Darm-
reinigung, 

einmal im Behandlungsfall  1139 Punkte 
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Die Gebührenordnungsposition 04528 enthält 
nicht die Kosten für die Untersuchungskapsel.  
 
Die Berechnung der Gebührenordnungs-
position 04528 setzt eine Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Kapsel-
endoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 
 
Die Gebührenordnungsposition 04528 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 04220 und 
04221 und nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 
4.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 und 4.5.5 
berechnungsfähig. 
 

2. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 04529 in 
den Abschnitt 4.5.1 

 
04529 Zusatzpauschale Auswertung einer 

Untersuchung mittels Kapselendoskopie 
bei Erkrankungen des Dünndarms 
entsprechend der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (Nr. 16 in 
der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" der Richtlinien 
Methoden der vertragsärztlichen Versorgung) 
und entsprechend der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Kapsel-
endoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 

 

Obligater Leistungsinhalt 

- Auswertung einer Untersuchung mittels 
Kapselendoskopie bei Erkrankungen des 
Dünndarms,  

- Dokumentation gemäß § 3 der Nummer 16 
in der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" sowie § 7 und  
§ 8 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
Kapselendoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB 
V, 

einmal im Behandlungsfall 2435 Punkte 
 

Die Berechnung der Gebührenordnungs-
position 04529 setzt eine Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Kapsel-

http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/VXRW00HG3000QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/Q0000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/V0000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/01000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/51000099V610QG0.html
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endoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 
 
Die Gebührenordnungsposition 04529 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 04220 und 
04221 und nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 
4.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 und 4.5.5 
berechnungsfähig. 
 

 
3.  Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 13425 in 

den Abschnitt 13.3.3 
 

13425 Zusatzpauschale Durchführung einer Kap-
selendoskopie bei Erkrankungen des 
Dünndarms entsprechend der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (Nr. 16 in 
der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" der Richtlinien 
Methoden der vertragsärztlichen Versorgung) 
und entsprechend der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Kapselendoskopie gemäß § 135 
Abs. 2 SGB V 

 

Obligater Leistungsinhalt 

- Aufklärung zur Kapselendoskopie in ange-
messenem Zeitabstand vor der Untersu-
chung, 

- Durchführung einer Kapselendoskopie bei 
Erkrankungen des Dünndarms, 

- Dokumentation gemäß § 3 der Nummer 16 
in der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" sowie § 7 und  
§ 8 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
Kapselendoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB 
V, 

Fakultativer Leistungsinhalt 

- Aushändigung aller Substanzen zur Darm-
reinigung, 

- Information zu Ablauf und Dauer der Darm-
reinigung, 

einmal im Behandlungsfall 1139 Punkte 
 

Die Gebührenordnungsposition 13425 enthält 
nicht die Kosten für die Untersuchungskapsel.  

 

http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/VXRW00HG3000QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/Q0000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/V0000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/01000099V610QG0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/51000099V610QG0.html
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Die Berechnung der Gebührenordnungs-
position 13425 setzt eine Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Kapsel-
endoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 
 
Die Gebührenordnungsposition 13425 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 
01741, 13430 und 13431 berechnungsfähig. 

 
Die Gebührenordnungsposition 13425 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 36881 bis 
36883 und nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 
13.2.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 
13.3.7 und 13.3.8 berechnungsfähig. 

 
4. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 13426 in 

den Abschnitt 13.3.3 
 

13426 Zusatzpauschale Auswertung einer Unter-
suchung mittels Kapselendoskopie bei Er-
krankungen des Dünndarms entsprechend 
der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (Nr. 16 in der Anlage 1 "Anerkannte 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden" 
der Richtlinien Methoden der vertragsärztli-
chen Versorgung) und entsprechend der Qua-
litätssicherungsvereinbarung Kapselendosko-
pie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 

 

Obligater Leistungsinhalt 

- Auswertung einer Untersuchung mittels 
Kapselendoskopie bei Erkrankungen des 
Dünndarms, 

- Dokumentation gemäß § 3 der Nummer 16 
in der Anlage 1 "Anerkannte Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden" sowie § 7 und  
§ 8 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
Kapselendoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB 
V, 

einmal im Behandlungsfall  2435 Punkte 
 

Die Berechnung der Gebührenordnungs-
position 13426 setzt eine Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Kapsel-

http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/1LD000SX10000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/240000JR10000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2011/html/000/GI0000N220000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/4300006X70000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/8400006X70000H0.html
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endoskopie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 
 
Die Gebührenordnungsposition 13426 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 36881 bis 
36883 und nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 
13.2.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 
13.3.7 und 13.3.8 berechnungsfähig. 
 

5. Aufnahme der analogen Berechnungsausschlüsse für die genannten 
Gebührenordnungspositionen 

 
6. Aufnahme weiterer Leistungen im Anhang 3 zum EBM 

 
 

GOP 

 

Kurzlegende 

 
Kalkulations-

zeit in  
Minuten  

 
Prüfzeit 

in  
Minuten 

 
Eignung der 

Prüfzeit 

04528* Zusatzpauschale Durchführung 
einer Kapselendoskopie bei 
Erkrankungen des Dünndarms 

10 8 Tages- und 
Quartalsprofil 

04529* Zusatzpauschale Auswertung 
einer Untersuchung mittels Kap-
selendoskopie bei Erkrankungen 
des Dünndarms 

75 60 Tages- und 
Quartalsprofil 

13425* Zusatzpauschale Durchführung 
einer Kapselendoskopie bei 
Erkrankungen des Dünndarms 

10 8 Tages- und 
Quartalsprofil 

13426* Zusatzpauschale Auswertung 
einer Untersuchung mittels Kap-
selendoskopie bei Erkrankungen 
des Dünndarms 

75 60 Tages- und 
Quartalsprofil 

 
 
 
Protokollnotizen: 
 
1. Die Gebührenordnungspositionen 13425 und 13426 können von allen in der Präambel 

13.1 unter 1. aufgeführten Vertragsärzten nach Genehmigung durch die Kassenärztliche 

Vereinigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung Dünndarm-Kapselendoskopie 

gemäß § 135 Abs. 2 SGB V berechnet werden. 

2. Die Gebührenordnungspositionen 04528, 04529, 13425 und 13426 werden bei der Aktu-

alisierung und Weiterentwicklung des Standardbewertungssystems gemäß Nr. 2.3 des 

Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 288. Sitzung vom 22. Oktober 2012 

zu Grundsätzen und Eckpunkten zur Änderung und Weiterentwicklung des Einheitlichen 

Bewertungsmaßstabes (EBM) bei der Anwendung der vom Institut des Bewertungsaus-

schusses erstellten und weiter zu entwickelnden quantitativen Bewertungsmethode be-

rücksichtigt. 

http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/4300006X70000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/8400006X70000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/7B0000JR10000H0.html
http://www.kbv.de/ebm2013/html/000/JE6000UI1000QG0.html
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3. Der Bewertungsausschuss prüft zwei Jahre nach Einführung der Leistungen zur Kapsel-

endoskopie in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab die Entwicklung dieser Leistungen. 

Insbesondere soll Folgendes geprüft werden: Entwicklung der Leistungsmenge und des 

Leistungsbedarfes der einzelnen Leistungen, 

- Anzahl und regionale Verteilung der abrechnenden Leistungserbringer, 

- Anzahl der Behandlungsfälle und behandelten Patienten, 

- Preise der in Deutschland verfügbaren Kapselendoskopiesysteme, einschließlich 

Untersuchungskapsel, 

- Medizinisch-technische Weiterentwicklungen der in Deutschland verfügbaren 

Kapselendoskopiesysteme, einschließlich Untersuchungskapsel.  

- Der Bewertungsausschuss prüft nach dieser Evaluation, ob eine Empfehlung an die 

Partner des Bundesmantelvertrags zur Abbildung der Sachkosten der Untersu-

chungskapsel im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kapselendoskopie 

durch eine Sachkostenpauschale erfolgen sollte. 

Die Auswertung erfolgt durch das Institut des Bewertungsausschusses. 

4. Die Rechnungslegung der Gebührenordnungspositionen 04528, 04529, 13425 und 

13426 erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400 – Ärztliche Leistungen – Abschnitt 4.5.1 bzw. 

13.3.3, Ebene 6. 


